
1. Ausgangslage

Die Altersteilzeit wurde im öffentlichen Dienst tarif-
vertraglich erstmals mit dem Altersteilzeittarifver-
trag (TV ATZ) vom 5.5.1998 geregelt, also fast zwei
Jahre nach In-krafttreten des Altersteilzeitgesetzes
zum 1.8.1996. Die gesetzliche Verlängerung bis zum
31.12.2009 wurde durch 2. Änderungstarifvertrag
zum TV ATZ nachvollzogen.

Der Tarifvertrag enthielt Besserstellungen gegenüber
dem Gesetz insbesondere durch die tarifliche Auf-
stockung der Teilzeitbezüge auf 83% (Mindestnetto),
die Abfindungsregelung im Falle vorzeitigen Ren-
tenbezuges und den Anspruch auf Abschluss des Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisses, wenn das 60. Lebens-
jahr bereits vollendet war.

Mit Jahressteuergesetz 2008 (JStG 2008) vom
20.12.2007 (BGBl. I, S. 2150 ff.) wurde im neuen § 1
Abs. 3 ATG geregelt, dass Altersteilzeit im Sinne des
Gesetzes auch unabhängig von der Förderung durch
die Bundesagentur für Arbeit vorliegt. § 16 ATG stellt
fest, dass die förderungsfähige Altersteilzeit vor dem
1.1.2010 begonnen haben muss. Aus dem politischen
Raum wurde mehrfach ein Festhalten an der ur-
sprünglichen Regelung mit einer Förderung durch die
Bundesagentur gefordert. Der Gesetzgeber hat die
Änderung dennoch vorgenommen.

Nun ist zwar auf gesetzlicher Basis eine Altersteilzeit
weiterhin möglich, Förderleistungen können aber für
neue Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nicht mehr in
Anspruch genommen werden. Weiterhin liegt Steu-
erfreiheit gem. § 3 Nr. 28 EStG vor. Sie setzt aber vor-
aus, dass die weiteren Voraussetzungen der Alters-
teilzeit im Sinne des Gesetzes vorliegen, insbesondere
die Zahlung von Aufstockungsleistungen zu den Teil-
zeitbezügen und zur Rentenversicherung, die der Ar-
beitgeber allein zu tragen hat.

Auf die tarifvertraglich geregelte Altersteilzeit hatte
die Gesetzesänderung zunächst keine Auswirkungen.
§ 2 Abs. 4 TV ATZ verlangte für den Abschluss der

Vereinbarung auf tariflicher Grundlage eindeutig den
Beginn vor dem 1.1.2010. Nur dann galten tarifliche
Ansprüche und nur dann konnte vom Arbeitgeber die
Altersteilzeit verlangt werden. Das Altersteilzeitge-
setz allein gewährt keinen Anspruch.

Zu Beginn der Tarifrunde 2010 mit der VKA und dem
Bund haben die Gewerkschaften eine Anschlussre-
gelung zum TV ATZ, d.h. eine Verlängerung der be-
stehenden Regelun-gen, gefordert. Mindestens sollte
aber eine Tarifierung der gesetzlichen Bedingungen
erreicht werden, um die Möglichkeit zu schaffen,
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weiterhin vor dem nun späteren Er-reichen der Re-
gelaltersrente aus dem aktiven Berufsleben ausschei-
den zu können. Für die Arbeitgeberseite, die sich nicht
geschlossen und nicht grundsätzlich gegen jede  Form
von Altersteilzeit gewendet hat, ist eine tariflich ge-
regelte Altersteilzeit nicht von vornherein unvorteil-
haft. Sie kann Rechtssicherheit schaffen, denn der
 Arbeitgeber ist bei der Gewährung gesetzlicher Al-
tersteilzeit nicht völlig frei, sondern an den arbeits-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden.

2. Neuregelung der Altersteilzeit und
FALTER-Arbeitszeitmodell

Eines der Ergebnisse der Tarifeinigung vom 27.2.2010
ist die Neuregelung der Altersteilzeit und das neue
Arbeitszeitmodell zum gleitenden Übergang in den
Ruhestand (FALTER). Umgesetzt wurden die flexiblen
Arbeitszeitmodelle in zwei eigenständigen, für Bund
und Kommunen getrennten Tarifverträgen (TVFle-
xAZ), die zum 1.1.2010 in Kraft getreten sind. Sie
weichen in einigen Punkten voneinander ab.

Betroffen sind nur Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die
nach dem 31.12.2009  und vor dem 1.1.2017  begonnen
haben bzw. beginnen. Wesentliche Abweichungen zum
Altrecht finden sich bei den persönlichen Vorausset-
zungen und den Aufstockungsleistungen. Ansonsten
wurde dieses weitgehend über nommen. Das Teilren-
tenmodell „FALTER“ ist gänzlich neu.

2.1 Altersteilzeit

Die gegenüber dem TV ATZ bzw. zwischen Bund und
Kommunen abweichenden Rege-lungen der „Neuen
Altersteilzeit“ im Einzelnen: 

2.1.1 Voraussetzungen

Der Anspruch besteht erst mit Vollendung des 60. Le-
bensjahres. Auch dann aber nur, wenn die Höchst-
zahl der Altersteilzeitarbeitsverhältnisse von 2,5%
der Beschäftigten eines Arbeitgebers nicht erreicht
ist. Die noch nach dem TV ATZ abgeschlossenen Ver-
träge werden dabei eingerechnet.

Beim Bund wird die Quote zum Stichtag 30.6. des
Vorjahres berechnet, und zwar gem. Protokollerklä-
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rung bezogen auf die jeweils oberste Bundesbehörde
einschließlich des nachgeordneten Geschäftsbe-
reichs. Eine weitere Aufteilung (z.B. nach Behörden
des Geschäftsbereichs) ist möglich.

Im kommunalen Bereich wird die Quote zum Stich-
tag 31.5. des Vorjahres ermittelt und hier für den Be-
trieb bzw. die Verwaltung. Die Protokollerklärung
macht deutlich, dass darunter auch rechtlich un-
selbständige Regie- und Eigenbetriebe (z.B. ein Bau-
hof) zu verstehen sind.

Beide Tarifverträge sehen die Möglichkeit der Quo-
tenüberschreitung vor, wenn  es sich um Restruktu-
rierungs- und Stellenabbaubereiche handelt. Sofern
die Quote nicht erfüllt ist, machen die Tarifverträge
die Ablehnung aus dienstlichen Gründen (nicht wie
bisher dringende) nur im Ausnahmefall möglich. Die
Dauer der Altersteilzeit ist auf 5 Jahre begrenzt. Nur
der Bund hat wieder dem TV ATZ vergleichbare Re-
gelungen zur Arbeitszeit, Pauschalgruppe und Block-
modell für PKW-Fahrer vereinbart.

2.1.2 Leistungen

Die Aufstockungsleistungen erfüllen die Mindestbe-
dingungen des Altersteilzeitgesetzes. Das Regelar-
beitsentgelt (brutto) wird um 20% aufgestockt und
ein zusätzlicher Rentenversicherungsbeitrag des Ar-
beitgebers entrichtet, der grundsätzlich auf 80% des
Regelarbeitsentgelts entfällt. Um hier in der Zusatz-
versorgung den Gleichklang herzustellen, enthalten
die Tarifverträge eine Niederschriftserklärung, nach
der die Anpassung des Altersvorsorgetarifvertrages
hinsichtlich des zusatzversorgungspflichtigen Ent-
gelts (1,6 – fache des Entgelts gem. § 7 Abs. 1 der
TVFlexAZ) angestrebt wird.

Zu den schon bisher tariflich nicht aufstockungsfä-
higen Entgeltbestandteilen gehören nun auch Ein-
malzahlungen, wie z.B. die Jahressonderzahlung. Eine
Abweichung zwi-schen Bund und Kommunen ergibt
sich bei den aufzustockenden, nicht in Monatsbe-
trägen festgelegten Entgeltbestandteilen (§ 21 S. 2
TVöD). Beim Bund werden diese entsprechend der
geleisteten Tätigkeit bereits in der Arbeitsphase eines
Blockmodells vollständig abgerechnet und fließen
nicht spiegelbildlich in das Wertguthaben ein. Nicht
verminderte Entgeltbestanteile werden auch nicht
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2.1.4 Öffnungsklausel für Dienst-/Betriebs-
vereinbarungen

Diese enthält nur der mit der VKA abgeschlossene
TVFlexAZ. Abweichende Regelungen sind zu §§ 2-11
möglich. Sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen,
als auch der Leistungen können die Kommunen ab-
weichende Regelungen treffen, soweit die Mindest-
voraussetzungen des Altersteilzeitgesetzes beachtet
werden. Theoretisch wäre eine Dienstvereinbarung
denkbar, mit der der  TV ATZ  inhaltlich wieder ins
Leben gerufen wird.

3. Flexible Arbeitszeit (FALTER)

Diese neue Möglichkeit flexibler Arbeitszeitgestal-
tung soll den gleitenden Übergang in den Ruhestand
bei längerer Teilhabe am Arbeitsleben fördern. Die
Regelungen sind in beiden Tarifverträgen unter-
schiedlich, beim Bund differenzierter abgefasst.
Immer ist ein Beginn dieser Arbeitszeitvariante frü-
hestens 2 Jahre vor Beginn der abschlagsfreien Rente
möglich und die Beendigung spätestens 2 Jahre nach
Erreichen der Altersgrenze. In diesem Zeitraum ist die
Arbeitszeit auf mindestens die Hälfte, bei gleichzei-
tigem Bezug einer hälftigen Teilrente, zu reduzieren.

Beim Bund ist in der Vereinbarung dieses Modells der
Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses nach
§ 33 Abs. 1 Buchst. a TVöD bis zu 2 Jahre hinauszu-
schieben. Im VKA-Bereich ist bei Erreichen der Al-
tersgrenze für eine abschlagsfreie Rente ein An-
schlußarbeitsvertrag für 2 Jahre abzuschließen.

4. Fazit

Mit dem neuen TVFlexAZ haben die Tarifvertragspar-
teien den Argumenten Rechnung getragen, die schon
für eine Begrenzung der Alterteilzeitarbeitsverhält-
nisse durch das Altersteilzeitgesetz vorgebracht wur-
den. Die öffentlichen Arbeitgeber haben diese weit-
gehend mit getragen. Andererseits ist die Tür nicht
vollends für Vereinbarungen verschlossen worden,
die im Interesse beider Arbeitsvertragspartner liegen.

Die Bedingungen für die Beschäftigten sind nicht
mehr so attraktiv wie bisher, so dass die Nachfrage
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aufgestockt. In den Kommunen orientiert sich die
Aufstockung auch in der Arbeitsphase vollständig am
Regelarbeitsentgelt. Aufzustockende nicht in Mo-
natsbeträgen festgelegte Entgelte werden hier eben-
falls in das Wertguthaben eingestellt. In der Frei-
phase erfolgt die Auszahlung spiegelbildlich zur
Hälfte, unter Berücksichtigung einer von Tarifver-
tragsparteien festzusetzenden Erhöhung bei allge-
meinen Tarifanpassungen.

Im Falle der über 6 Wochen hinausgehenden Erkran-
kung und anschließender Kranken-geldzuschußzah-
lung endet die Aufstockungsleistung zum Entgelt
spätestens zum Ende
der 26. Woche (im Altrecht nach 39 Wochen).

Die Abfindungsregelung im Falle vorzeitiger Verren-
tung wurde nicht mehr tarifiert.

2.1.3 Ende der Altersteilzeit

Beide Tarifverträge weichen hier voneinander da-
durch ab, dass bei vorzeitiger Beendigung der Al-
tersteilzeit im Blockmodell eine Ausgleichszahlung
nur beim Bund ohne Anrechnung der zusätzlichen
Rentenaufstockung erfolgt. Bei der VKA ist die An-
rechnung vorgesehen. Es ist jedoch zu beachten, dass
das BAG mit Urteil v. 18.11.2003 (9 AZR 275/03) al-
lenfalls eine Berücksichtigung der Arbeitnehmeran-
teile für zulässig erachtet hat, wenn die Tarifparteien
dies ausdrücklich so vereinbart haben. 

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Tarifrecht/TVoeD-und-TV-L/Tarifvertrag-fuer-den-oeffentlichen-Dienst.html


deutlich zurückgehen wird. Es bleibt auch abzuwar-
ten, wie restriktiv die Arbeitgeber die Quote hand-
haben, insbesondere der Bund von der möglichen
Saldierung Gebrauch macht. Die neuen Möglichkei-
ten werden jedenfalls nicht ungenutzt bleiben.

Beim neuen Arbeitszeitmodell „FALTER“ ist das frag-
licher. Die Teilrente gibt es schon lange und kann
nicht als Erfolgsmodell bezeichnet werden. Im öf-
fentlichen Dienst trägt dazu sicherlich bei, dass die
Zusatzversorgungsrente nur bei Bezug einer Vollrente
zusteht. Letztlich ist aber der gleitende Übergang in
den Ruhestand generell nicht sonderlich gefragt, 
was die geringe Nutzung des Teilzeitmodells in der
Altersteilzeit belegt.

Rainer Braun
Regierungsoberamtsrat im Tarifreferat des 
Niedersächsischen Finanzministerium 
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